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Versicherungsgericht in Luzern, Verwaltungsgerichtsbeschwerde einzureichen
(binnen 30 tagen, gerichtsferien 7 tage vor und nach ostern, 15. juli - 15. august
und 18. dezember- 1. januar, in dieser zeit stehen die fristen still). Auch hier
wird ein begehren, eine begründung und die unterschritt verlangt. Diese be-
schwerdeschrift solltp in dreifacher fertigung vorliegen.

Simon Ryser, Weingartstrasse 33, 3014 Bern

SPAReti, SPARZH'. NOCH HÇUK SR&tCN
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2>0CW QHMfc WFTKf\tiN MAN NICHT TTMftgNf".
Im "SCHLUSSBERICHT DER ~
ARBEITSGRUPPE ÜBER DIE
ÜBERPRÜFUNG DER ORGANISATION

DER INVALIDENVERSICHERUNG",

kurz Lutz-bericht
genannt, steht:

Die Unabhängigkeit der kommissions-
mitglieder ist nicht durchwegs voll
gewährleistet.
So liegt etwa der fachbereich
"fursorge" häufig bei angehörigen von

Organisationen, die den versicherten betreuen oder unterstützen. Die kommission

wird zwar durch diese personen über die Verhältnisse des versicherten gut
informiert. Sie setzen sich jedoch oft zu stark im sinne einer parteivertretung
ein, worunter die objektive beurteilung leiden kann. "
Oder kurz gesagt SPAREN!
Die aprilnummer wird ganz diesem bericht und seinen möglichen folgen gewidmet

sein. (Vgl. erste umschlagseite!)

WIE MAN SICH SELBER INS BILD SETZEN KANN

Alle haben mühe, wenn's um gesetz und recht geht. Der laie braucht information
und hilfe, wenn es sich nicht gerade um die allereinfachsten dinge handelt. Das
hat man erkannt, und so gibt es viele solche stellen. Einige davon sind von
Organisationen, z.b. gewerkschaften oder parteien aufgestellt worden und arbeiten
gratis.

**Unter rechtshilfe steht folgendes im berner telefonbuch:
— Dutler Fritz, lie. jur. und psych.
— Landesverband freier schweizer arbeiter, unentgeltliche rechtsauskünfte
— Rechtsauskunftstelle des bernischen anwaltsverbandes
— Frauenzentrale des kanton Bern
— Neiger Armin, wirtschaftsjurist
— Ofra,organisation für die sache der frau
— Rechtsberatungsstelle des mütter- und pflegehilfswerks

A In vielen kantonen sind die gerichte (gerichtsschreiber, gerichtspräsidenten)
verpflichtet, unentgeltlich auskünfte zu erteilen und weiter zu helfen.

^-Wichtig und sehr einflussreich, wenn es um rechtsfragen geht, ist der
Schweizerische Beobachter.
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IV-spezialisten gesucht?
A Rechtshilfe ASPr/SVG für problème der Sozialversicherungen.

Die adressen der leute, die ihre erfahrungen andern weitergeben können,
stehen im faire face nr. 5/78 oder sind über das Sekretariat in Lausanne in
erfahrung zu bringen.

•* Äusserst spezialisiert ist der rechtsdienst für behinderte, Bürglistrasse 11,
8002 Zürich. Hier sind Juristen am werk! Unentgeltliche beratung in krank-
heits- und invaliditätsbedingten rechtsfragen, invalidenversicherung,
Unfallversicherung, krankenversicherung, arbeitsrecht. Er wird von der SAEB
unterhalten.

a Die Orientierungsschrift "Invalidität und Versicherungsschutz", herausgegeben
von der schweizerischen arbeitsgemeinschaft für eingliederung behinderter,
SAEB, Zürich. Inhalt: private kranken-, unfall-, lebens- und invaliditäts-

versicherungen, pensionskassen, militar- und arbeitslosenversicherung, pen-
sionskassen, arbeitsvertragsrecht, SUVA, AHV und IV.

Barbara Zoller

Uhruno sm's.vass man €s mort, tecwBeïoMMTNt* m „„^m
UNSER BEITRAG ZUM JAHR —— '

DES KINDES

1858
legte der erziehungsrat des kantons
Zürich einen Schulgesetzentwurf vor,
der die beschäftigung schulpflichtiger
kinder in fabriken untersagte und die
arbeitsdauer für kinder unter 16 jahren

auf 12 stunden pro tag
beschränkte.
Die schulpflege der industriegemein
de Töss nahm dazu Stellung: "Hier
geht man in der that zu weit. Schon

| in e,.^,,,,,dé¬sert vielen jähren haben unsere kinder in den hiesigen fabriken täglich 14 stun-

und SgroUrdnenS,nd'dennOCh ^ b'°SS^ «*»*•"• S°ndern —
<aUS: Irr* G^hERfKSCHAFT DAS SIND WIR ALLE, herausgegeben vonder Gewerkschaft textil, chemie, papier Zürich 1978)
120 jähre später:

"Vor 5 uhr im sommer, vor 6 uhr im winter und nach 20 uhr darfst du nicht
usw'l KîpÏÏÏ. I" r'6"™ 'Î!16" bemf' der dieS erf0rdert (zb" koch< Kellner
T,' ' D'e^ochstzu'ass|ge arbeitszeit beträgt 9 stunden pro tag. Die beruflicheschulausbildung wahrend der arbeitszeit muss dir als arbeit angerechnet werdenFur diese stunden darf dir nichts vom lohn abgezogen werden "
(aus: LEHRLINGE DEINE RECHTE - KENNST DU SIE? herausgegebenvon der jugendkommission des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes,
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